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Wir beschéftigen uns mit dem The-
ma: «Ergo-Therapie».

Anmeldungen nimmt das Heimlei-
terehepaar, B. Beurer, gerne entge-

gen. Tel. 01 7404220. Géaste sind
herzlich willkommen. D. Buck
Erfolgreiches
Pestalozziheimfest

in Pfaffikon ZH

Unter Mitwirkung von mehr als 60
Vereinen aus dem ganzen Bezirk
wurde Ende August das Pestalozzi-
heim gefeiert. Das Fest ergab den
unerwartet hohen Reingewinn von
Fr. 198 000.—. Z&hlt man Barspenden,
den Erlos weiterer Veranstaltungen
verschiedener Gemeinden und die
Bettagskollekte der ref. Landeskir-
che dazu, so sind dem Sonderschul-
heim im Jahre seines 75jdhrigen Be-
stehens rund Fr. 577000— zuge-
gangen. Dieser Zustupf bildet eine
grosse Hilfe flir die Gemeinniitzige
Gesellschaft des Bezirks Pfaffikon
(Tragerin des Pestalozziheims). Das
Geld wird fiir die Neubauten in der
Buchweid in Russikon, welche an-
fangs Februar bezogen werden kon-
nen, verwendet. Die Spenden diirfen
als weiteren Beweis flir das gute
Zusammenwirken privater Hilfsta-
tigkeit und staatlicher Subventionen
zugunsten behinderter Kinder ge-
wertet werden.

Was man wissen muss

Von Prof. Dr. med. E. Lauppi,
Bern

Was man zum Thema «Alkohol im
Strassenverkehr» schon lédngstens
wissen konnte oder demnéchst hin-
zulernen sollte:

— Von der Forschung her sind keine
neuen, umwailzenden FErgebnisse
mehr zu erwarten und auch nicht
notwendig. Die wissenschaftlichen
Unterlagen sprechen eine derart
deutliche Sprache, dass iiber den
verlangten Sicherheitsgrad aus
sachlicher Sicht entschieden wer-
den kann.

Die Anforderungen im Strassen-
verkehr werden sich kaum ver-
mindern, so dass eine Senkung
der Toleranzgrenze nicht als vor-
eilig bezeichnet werden kann.
Nach international Ubereinstim-
menden Statistiken gibt es keine
unbedenkliche Alkohollimite.
Vielmehr besteht in grossen Rei-
hen eine direkte Abhéngigkeit
der Unfallhdufigkeit und Unfall-
schwere einerseits und festgestell-
ten Blutalkoholwerten anderseits.
Gerade bei schweren bzw. tod-
lichen Verkehrsunfillen ist die
Quote der Alkoholisierten iiber-
durchschnittlich hoch.

— Ueberdies sind 0,5 Promille nur in
der statistischen Uebersicht weni-
ger gefihrlich als 0,8 Promille, im
Einzelfall aber keineswegs risiko-
los.
Breit angelegte experimentelle
Untersuchungen und kontrollierte
Fahrversuche belegen, dass selbst
bei 0,5 Promille die Aufmerksam-
keit, die Konzentrationsfahigkeit,
die Dunkeladaptation und das Di-
stanzenschétzen bereits beein-
triachtigt sind, also Funktionen,
die fiir die Erfassung einer Situa-
tion von entscheidender Bedeu-
tung sind. Aber auch die Reak-
tion, d. h. das Verhalten im kalei-
doskopartigen Verkehrsablauf
wird durch Alkohol negativ ge-
prégt, vor allem infolge einer Ent-
hemmung und Kritikschwiche,
einer Selbstiiberschatzung und
eines reduzierten Reaktionsver-
mogens. Eingeschliffene Automa-
tismen  funktionieren deshalb
nicht mehr adaquat.
Der weit liberwiegende Teil von
Verkehrsunféllen unter Alkohol
muss deshalb als vermeidbar gel-
ten. Es konnten familidres Leid,
Invaliditit sowie private und o6f-
fentliche Kosten gespart werden.
Der Slogan «Wer trinkt féhrt
nicht, wer fédhrt trinkt nicht» ist
sowohl von der Wissenschaft als
auch von der Praxis her begrind-
bar.
Die seinerzeitige Reduktion der
Toleranzgrenze von 1,0 auf 0,8
Promille muss nachtraglich als zu
gering beurteilt werden, um einen
hinreichenden  prophylaktischen
Erfolg zu erbringen. Ein weiterer
Schritt nach unten ist gerechtfer-
tigt.
In Ergdnzung zu einer dekretier-
ten Regelung wird die prophy-
laktische Wirkung am ehesten
durch eine Kkoordinierte und
langerdauernde Aufklarungsar-
beit zu erreichen sein. Dabei ist
folgende Erfahrung in Reihen-
untersuchungen von Bedeutung:
wer in «gemdiitlicher Runde» ein-
mal 0,5 Promille {iiberschritten
hat, lauft wegen der bereits re-
duzierten Selbstkontrolle die Ge-
fahr, weiter zu trinken, evtl. bis
zum Rausch.
Von der Art und Intensitdt der
Aufkldarung wird es abhéngen, ob
eine Senkung der Toleranzgrenze
lediglich als Alibitibung oder aber
als ernst zu nehmender, prophy-
laktischer Faktor zu beurteilen
sein wird. Die Uberzeugte Mitwir-
kung der Behorde in dieser Sache
wird den Erfolg beeinflussen.
SAS

Aufgabenbereich
der psychologischen
Beratungsstelle fir
Sehbehinderte

1975 wurde in Ziirich an der Usteri-
strasse 10 die neu geschaffene psy-
chologische Beratungsstelle des
Schweizerischen Zentralvereins fiur

das Blindenwesen eréffnet. Die Stelle
wird vom sehbehinderten Psycholo-
gen Dr. phil. Urs Kaiser gefiihrt.

Aufgabe der psychologischen Bera-

tungsstelle ist es, durch vermehrte

Anwendung und Verbreitung psycho-

logischer und  psychotherapeuti-

scher Kenntnisse dazu beizutragen,
sehbehinderten Menschen trotz der
mannigfachen Einschrinkungen, die
ihnen durch ihre Behinderung auf-
erlegt sind, zu einer befriedigenden
und sinnerfiillten Lebensgestaltung
zu verhelfen. Es geht in erster Linie
darum, durch die Schaffung der not-
wendigen Voraussetzungen und Be-
dingungen eine ganzheitliche Entfal-
tung des Menschen zu begilinstigen
und zu fordern. Mit Hilfe von psycho-
logisch-therapeutischer Einzel- und

Gruppenarbeit konnen Entwick-

lungsprozesse angeregt und intensi-

viert werden, die charakteristische

Veranderungen in Personlichkeits-

struktur, Einstellungen und Verhal-

tensweisen mit sich bringen, wie
zum Beispiel:

— erweiterte und differenzierte
Selbstsicht;

— grossere Bereitschaft, sich selbst
zu akzeptieren;

— gesteigerte Selbstédndigkeit, mehr
Selbstvertrauen, mehr Eigenin-
itiative; spontaneres, mehr aus
sich heraus gelenktes Verhalten;

—eher in der Lage, mit Problemsi-
tuationen konstruktiv umgehen
zu konnen;

— Abnahme von innerer Spannung,
Unsicherheiten oder Hemmungen;

— verbesserte Féahigkeit, mit andern
Menschen in Beziehung treten zu
konnen;

— angemessenere Wahl von Zielen.

Im Dienste dieser allgemeinen Ziel-
setzungen stehen die folgenden prak-
tischen Aufgaben:

— psychologisch-therapeutische
Arbeit mit Sehbehinderten:
Durchfithrung von Einzel-
Gruppenpsychotherapien.

— Psychologische Weiterbildung des
Fachpersonals im schweizerischen
Sehbehindertenwesen: Durchfiih-
rung von Supervisions- und Er-
fahrungsaustauschgruppen, Ver-
breitung neuer psychologischer
Erkenntnisse, Ausbildung in Me-
thoden der humanistischen
Psychologie. g

— Psychologische Beratung der
Eltern sehbehinderter XKinder:
Durchfiihrung von Ehepaar- und
Familientherapien.

— Oeffentlichkeitsarbeit:

Auffithrung der Oeffentlichkeit
liber Probleme der Sehbehinde-
rung.

und

Die psychologische Beratungssteile
steht jedem Sehbehinderten und sl-
len interessierten Kreisen des Seh-
behindertenwesens in der deutsch-
sprachigen Schweiz zur Verfligung.
Ihre Anfragen und Auftridge richten
Sie bitte an: Psychologische Bera-
tungsstelle fiir Sehbehinderte, Uste-
ristrasse 10, 8001 Zirich, Tel. 01
27 2535,

53



	Aufgabenbereich der psychologischen Beratungsstelle für Sehbehinderte

